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DER SUNDESMI;,J/STER ----.----- .. _-----

FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE ":: J r# / J. Vi i en , 

r .. 2 2. Sep, 1972 
Z1. 18. 193-Präs. G/72 ras, am ..•••••••••••• _-

Pa:r.'lamentarische Anfrage Nr. 744/J 
der Abgeordneten Sandmeier. Dr. Haider 9 

Dr. Neu.J.'1er und Genossen; 
betr. Bundesvoranschlag 1973 

An -:'en 

am 14. September 1972 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton BENYA 

Wie n 

Auf die .b.nfrage der Abgeordneten.Sandmeier, Dr. Haider~ Dr. Neuner 
und Genossen, Nr. 744/J vom 25. Juli 1972, antworte ich \'rie 

folgt: 

ad 1.) Die Bundesregierung hat in der 32. Sitzung des 1'1inisterrates 
einen münc.1.ichen Bericht des F'inanzministers über die Grill1c1lagen der 
Budg,=>terstellung zur Kenntnis genonmlen, in dem die voraussichtJichen 
Globa1.daten für eine Regierungsvorlage, betreffend das Bundesfinanz
gesetz 1973 ~nthalten waren (Mündlicher Bericht an den I1inisterrat, 
betreffend BUQgetrahmeu für das Finanzjahr 1973 und zusätzliche Richt
linien für die Verhandlungen über den Bundesvoranschlag-Ent\vurf 1973). 

Dieser B~richt hat alle Ressorts, daher auch mein Ressort ·cetroffen. 

ad 2.) bis 4.) In den letzten Jahren 'wurden am Ende der Frühjahrs
session des Nationalrates mehrfach parlamentarische Anfragen an alle 
Mitgliede:>::' der Bundesregierung, betreffend Anträge bZVl. AnfcrderU:ilgen 
zum nächstfolgenden Bunclesf~.nanzgesetz bzw. zum Dienstpostenplan ein·
gebracht. 
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DER BUf\!DESMINISTER 

FÜR HANDEL, GEWER~E UNe IN:JU5TRIE 

Die meritorische Beantwortung solcher Anfragen ist sowohl in der XI~ 

Gesetzgeb"t.mgsperiode als auch in der XII. Gesetzgebungsperiode des 

Nationalrates &bgclehnt worden. Dabei wurde übereinstim..rnend darauf 

verwieseli, daß e2 sich bei den Besprechungen über das 13undesfinanz

gesetz im derzeitigen Stadium nicht lli~ Anträge oder Anforderungen, 

sondern tun einen rechtlich nicht verbindlichen Heinungsaustausch 

zwischen den beteiligten Ressorts über die ~jnftige Gestaltung des 

Eundesfinanzgesetzes handelt. Vlei ters \V'llrde in diesem Zusammenhang 

auch auf die Problematik verwiesen, die sich aus den Bestimmungon 

des Art. 51 Abs. 1 B-VB ~rgibt. 

Ich darf in diesem Zusarn..rnenhang beispielsweise auf die Anfragebe
antwortung meineg Amtsvorgängers Nr. 1379/69 verweise::: und s6Ile 

mich daher nicht in der Lage, von dem Standpunkt, den bisher alle 

Nitgliede r ddr Bu.ndes:t'egierung in dieser Frage mehrfach einge-

nommen haben abzu'.'leichen. (Zl. 19.872-Präs-:-A/69) 

ad 5.) UYlrl 6) Dipse Fragen können im gegenwärtigen Zeitpunkt noch 

nicht beantwortet werden; es liegen auch noch kt::ine diesbezüg
lichen Bepchlüsse der Bundesregierung vor. 
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